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Region Süd 
Anhang zu den Durchführungsbestimmungen 
Gebühren und Geldbußen 
 

Nenngeld 

Die Nenngelder werden direkt durch die Vereine an den Kreishandballverband gezahlt, dem der Verein angehört.  

 

Gebühren für Bescheide der Spielleitenden Stellen 

Bezeichnung Euro 

Spielverlegung bis 10 Tage vor dem Spieltermin 

a) Erwachsene 40,00 

b) Jugend 20,00 

Spielverlegung unter 10 Tag vor dem Spieltermin 

a) Erwachsene 75,00 

b) Jugend 40,00 

Festsetzung von Spielwertung (Absage) 

a) Erwachsene 100,00 

b) Jugend 80,00 

Sperren und Geldstrafen 13,00 

Festsetzung von Geldbußen 13,00 

Verwaltungskostenpauschale  - Rücksendung von Pässen 3,00 

 
 

Ordnungswidrigkeiten (Zusatzbest. Zu § 25 RO/DHB – HVSH) 

 Bezeichnung Euro 

1 

Schuldhaftes Nichtantreten 

a) Erwachsene 150,00 

b) Jugend 100,00 

2 Schuldhaft verspätetes Antreten von Mannschaften und SR 15,00 

3 Verschulden eines Spielabbruchs durch einen Verein 150,00 

4 Unvorschriftsmäßiger Platzaufbau 20,00 

5 Verspätetes Absenden von Spielberichten 10,00 

6 Nichtmeldung oder verspätete Meldung von Spielergebnissen 10,00 

7 Fehlen von Spielausweisen, je Ausweis  4,00 (maximal 25,00) 

8 Nicht fristgerecht nachgereichte Spielausweise 10,00 

9 Nicht ordnungsgemäßer Spielausweis 10,00 

10 Schuldhaftes Nichtantreten eines ZN/S 15,00 
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11 

Zurückziehen einer Mannschaft 

a) nach Abgabe der schriftlichen Meldung Erwachsene 100,00 Jugend 50,00 

b) nach Versand der Spielpläne o. Ausscheiden aus der Meisterschaft Erwachsene 200,00 Jugend 100,00 

12 Unvorschriftsmäßige Spielkleidung 4,00 (maximal 25,00) 

13 Mangelhaftes Ausfüllen Spielberichtsbogen 7,00 

14 Nichtauszahlung der SR-Kosten 50,00 

15 Fehlen des Betreuers einer Jugendmannschaft 50,00 

16 
Nichteinhaltung von Terminen, die durch Vorstände bzw. Spiel-
leitende Stellen oder Verwaltung- bzw. Rechtsinstanzen gesetzt 
wurden 

15,00 

17 
Schuldhaftes Nichtantreten von Schiedsrichtern (Gespanne oder 
Einzel) 

50,00 

 

Teilnahmeentschädigung und Fahrtkosten für Schiedsrichter und Beobachter 

 Bezeichnung Euro 

1 Fahrtkosten pro km 0,30 

2 Teilnahmeentschädigung 16,00 

 

Wenn im Einzelfall die Geldbußen den Betrag von 25,00 € nicht übersteigen, können diese in einer so genannten 
„Geldbußenliste“ zusammengefasst werden, die in Form eines Bescheides einmal pro Spielsaison dem betroffenen 
Verein zuzustellen ist.  


